
M e r k b l a t t

über Arbeitsbemühungen arbeitsloser Unterhaltsschuldner


1.
Erforderlich ist die Meldung beim Arbeitsamt.

Teilen Sie bitte mit und weisen Sie nach:

· seit wann Sie beim Arbeitsamt arbeitssuchend gemeldet sind;

· ob das Arbeitsamt Einschränkungen für bestimmte Tätigkeitsbereiche gemacht hat (z. B. wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung);

· ob eine ärztliche Untersuchung durch das Arbeitsamt stattgefunden hat.

2. Für den Nachweis, dass keine Beschäftigung gefunden werden kann, reicht die 


Meldung beim Arbeitsamt aber nicht aus. Vielmehr sind zusätzliche private 


Bemühungen erforderlich.


Diese Bemühungen sind regelmäßig und intensiv vorzunehmen. Es kommt nicht entscheidend darauf an, ob Sie glauben, durch solche Bemühungen eine Stelle erhalten zu können, wichtig ist vielmehr, dass entsprechende Bemühungen unter Beweis gestellt werden können. In erster Linie sollten Sie sich auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Lediglich ergänzend sind auch Bewerbungen bei Firmen oder Personen zu empfehlen, die keine Stelle ausgeschrieben haben.


Zu den Anforderungen:

· Sie sollten regelmäßig die Wochenendausgaben der Zeitung auf Stellen, die in Frage kommen, durchsehen und auch selbst inserieren.

· Bei schriftlichen Bewerbungen sollten Sie aufbewahren:

· das Stellenangebot;

· eine Durchschrift des Bewerbungsschreibens;

· ein eventuelles Absageschreiben.

· Bei persönlichen oder telefonischen Bewerbungen notieren Sie bitte

· Zeitpunkt des Gespräches;

· Art der in Frage kommenden Stelle;

· Namen und Anschrift des jeweiligen Gesprächspartners.


Die Übersendung der Nachweise hierüber erwarte ich  alle drei Monate von Ihnen.

3.
Art und Umfang der Bemühungen: Das Oberlandesgericht Hamm hat im Jahr 2001 entschieden, dass ein arbeitssuchender Unterhaltspflichtiger die Zeit zur Arbeitssuche einsetzen kann, die ein Erwerbstätiger für seinen Beruf aufwendet. Dieses bedeutet, dass täglich rund 8 Stunden für die Arbeitsbemühungen aufzuwenden sind. Das Oberlandesgericht Koblenz hat in gleicher Sache schon im Jahre 2000 entschieden, dass 20 – 30 Bewerbungen im Monat grundsätzlich zu erwarten sind. Weiterhin haben tenorgleich alle Oberlandesgerichte in den Jahren 1997 bis 2004 entschieden, dass einem ungebundenen Unterhaltspflichtigen jeder Orts- und Berufswechsel zuzumuten ist. Desweiteren besteht neben dem Leistungsbezug von Arbeitslosengeld eine Nebenerwerbspflicht im Rahmen der anrechnungsfreien Beträge.
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